
AGB Allgemeine GeschäŌsbedingungen 

§ 1 Geltungsbereich 
Unsere AGB der Firma: 
NEXTec+ FerƟgungstechnik GmbH 
Am Windrad 23 
D – 52156 Monschau 
E-Mail: info@nextec-plus.de 
GeschäŌsführer: Manfred Peters    
Die AGB gelten für sämtliche durch uns angebotenen Waren und Leistungen nach Maßgabe des 
zwischen uns und dem Kunden geschlossenen Vertrages. 

1.2. Auf das Rechtsverhältnis zwischen uns und dem Kunden finden ausschließlich diese AGB Ihre 
Anwendung. Abweichenden Regelungen oder VorschriŌen des Kunden wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. Abweichende Regelungen oder VorschriŌen des Kunden finden auch dann keine 
Anwendung, wenn wir diesen nicht individuell ausdrücklich widersprechen. 

 

§ 2 Vertragsgegenstand 

2.1 Durch diesen Vertrag wird die kundenspezifische Herstellung und Lieferung von Präzisionsteilen 
unter Einbeziehung verschiedenster FerƟgungsverfahren geregelt. Wegen der Details des jeweiligen 
Angebotes wird auf die Produktbeschreibung aus dem jeweiligen Vertrag oder der 
AuŌragsbestäƟgung verwiesen. 

2.2. Diese AGB sind jederzeit auf der Webseite des Anbieters einzusehen und in einem gängigen 
Format downloadbar oder können in Texƞorm als PDF beim Anbieter angefragt werden. 

 

§ 3 Vertragsschluss 

3.1. Die auf der Webseite www.nextec-plus.de des Anbieters dargestellten Produkte stellen eine 
unverbindliche Aufforderung zur Abgabe einer Kundenanfrage dar. Kundenanfragen können über das 
entsprechende Kontakƞormular, per E-Mail oder aber per Telefon an den Anbieter gerichtet werden. 

3.2. Nach Bearbeitung der Kundenanfrage wird dem Kunden ein Kostenvoranschlag/Angebot 
übersendet. Der Anbieter hält sich für eine Dauer von 14 Tagen an den Kostenvoranschlag/Angebot 
gebunden. 

3.3. Zum Vertragsschluss kommt es, wenn der Kunde auf Grundlage des 
Kostenvoranschlags/Angebots eine Bestellung abgibt und der Anbieter dieses Vertragsangebot durch 
Übersendung einer BestellbestäƟgung per E-Mail an, die vom  

Kunden hinterlegt Adresse oder in sonsƟger Art und Weise annimmt. 

 
§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen 

4.1. Die Preise ergeben sich aus dem individuellen Angebot des Anbieters. 

4.2. Die Höhe der Vergütung ist ein NeƩobetrag, ohne jegliche Mehrwertsteuer (MwSt.) oder lokales 
Äquivalent (z.B. Umsatzsteuer, Verbrauchsteuer, Waren- und Dienstleistungssteuer und immer 
einschließlich Zölle, Abgaben, Abgaben oder ähnliche staatliche indirekte Steuerbescheide, 
zusammen „Indirekte Steuern“). Indirekte Steuern gehen zu Lasten des Kunden. Der Anbieter 



berechnet dem Kunden daher die indirekten Steuern zusätzlich zu dem vom Kunden geschuldeten 
NeƩobetrag und soweit dies nach geltendem Steuerrecht erforderlich ist. 

4.3. Der Kunde muss dem Anbieter seine Umsatzsteuer-IdenƟfikaƟonsnummer(n) auf dem 
Bestellformular für (i) das Land, in dem der Kunde den Sitz seiner GeschäŌstäƟgkeit hat, und/oder (ii) 
jedes andere Land, in dem der Kunde eine feste Niederlassung hat, miƩeilen.  Der Anbieter haŌet 
nicht für indirekte Steuern, die sich aus der falschen Angabe der Umsatzsteuer-
IdenƟfikaƟonsnummer durch den Kunden ergeben. Der Kunde wird die bestellten Angebote des 
Anbieters für die geschäŌliche Nutzung des Kunden an dem/den vorgenannten Standort(en) gemäß 
der/den angegebenen(n) Umsatzsteuer-IdenƟfikaƟonsnummer(n) verwenden. 

4.4. Der Kunde hat ausschließlich die Möglichkeit zur Zahlung per Rechnung. Die Rechnung wird 14 
Tage nach Erhalt der Ware fällig. Bei mehreren Einzellieferungen wird die jeweilige beiliegende 
Rechnung 14 Tage nach Erhalt der jeweiligen Einzellieferung zur Zahlung fällig. 

4.5. Weitere Zahlungsarten werden nicht angeboten und werden zurückgewiesen. 

4.6. Ein Zahlungsverzug triƩ spätestens mit Ablauf von 30 Tagen nach Erhalt der Ware und Zugang 
einer Rechnung oder gleichwerƟgen Zahlungsaufstellung ein. Es gelten die gesetzlichen Regelungen 
hinsichtlich der Folgen des Zahlungsverzuges. 

4.7. Hinweis: Bei fortgesetzter Nichtbezahlung von offenen Rechnungen beabsichƟgen wir, einen 
Inkassodienst oder Rechtsanwalt zu beauŌragen. Die dadurch entstehenden Rechtsverfolgungskosten 
(insbesondere Gerichtskosten, Kosten der Vollstreckungsorgane, ErmiƩlungskosten etc.) lassen wir 
uns gegebenenfalls von den Kunden ersetzen. 

4.8. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräŌig 
festgestellt, unbestriƩen, von dem Anbieter anerkannt oder mit der Haupƞorderung des Anbieters 
synallagmaƟsch verknüpŌ sind. Ist der Kunde Unternehmer, ist er zur Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts nur befugt, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis 
beruht. 

§ 5 Pflichten des Kunden – Einverständnis zur DatenübermiƩlung 

5.1. Der Kunde ist verpflichtet, dem Anbieter mit der Bestellung die für die Herstellung der bestellten 
Teile notwendigen Daten (insb. Abmessungen, Mengen, Material, ggf. Baupläne etc.) vollständig zu 
übersenden. Es wird keine Bewertung vorgenommen, ob Teile, die aufgrund der vom Kunden 
übersendeten Daten hergestellt werden, dazu geeignet sind, eine spezifische FunkƟon zu Erfüllen 
oder für die vom Kunden vorgesehenen Zwecke eingesetzt werden können. Der Kunde verpflichtet 
sich, diese Einschätzung selbstständig vor Absendung der Bestellung vorzunehmen. Eine HaŌung für 
die Beschaffenheit oder die FunkƟonstüchƟgkeit der Teile wird ausgeschlossen, soweit diese auf 
fehlerhaŌen Daten des Kunden beruht. 

5.2. Der Kunde verpflichtet sich, nur solche Teile in AuŌrag zu geben, bei denen eine Herstellung und 
Lieferung keine Rechte DriƩer verletzt, insbesondere Patent-, Marken- oder Urheberrechte, und nicht 
gegen geltendes Recht verstößt. Der Kunde stellt den Anbieter frei von sämtlichen Ansprüchen DriƩer 
gegen den Anbieter aufgrund der Verletzung der vorgenannten Pflicht. Gleiches gilt für Ansprüche 
gegen den Anbieter, die von DriƩen aufgrund der konkreten Verwendung der Teile durch den Kunden 
oder seiner Kunden an den Anbieter herangetragen werden. 

5.3. In ÜbereinsƟmmung mit den ZollvorschriŌen und im Zusammenhang mit der Ausfuhrkontrolle 
und internaƟonalen SankƟonen verpflichtet sich der Kunde, die Erklärung über die freie Ausfuhr der 
von der Bestellung erfassten Güter abzugeben, in der angegeben wird, ob die Güter: i) unter Anlage I 



und Anlage IV der EU-Verordnung 2021/821 (EU-Dual-Use-VO) fallen und daher im Falle der 
Ausfuhr/Verbringung einer Genehmigung gemäß den BesƟmmungen des Anhang I der EU-Dual-Use-
VO genehmigungspflichƟg sind; ii) anderen Maßnahmen in Bezug auf Ausfuhrbeschränkungen oder -
verbote auf der Grundlage der geltenden EU-Verordnungen, einschließlich der Verordnung 
1236/2005, § 8 Abs. 1 Nr. 2 AußenwirtschaŌsverordnung (AWV) und internaƟonaler 
SankƟonsregelungen, unterliegen; iii) Beschränkungen gemäß den U.S. Export AdministraƟon 
RegulaƟons (EAR) unterliegen. 

5.4. Unter der Voraussetzung, dass der Anbieter mit seinen Partnern wirksame 
Vertraulichkeitsvereinbarungen und gegebenenfalls datenschutzrechtliche 
AuŌragsverarbeitungsverträge abgeschlossen hat, willigt der Kunde widerruflich in die anonymisierte 
ÜbermiƩlung der zur Erstellung von Angeboten notwendigen Unterlagen sowie der FerƟgungsdaten 
durch den Anbieter an seine Partner zur Durchführung dieses Vertrages ein. Die ÜbermiƩlung kann 
per Post in zerreißfester Verpackung, auf elektronischem Wege oder in SchriŌform erfolgen. Der 
Anbieter wird die Daten vertraulich behandeln. Der Kunde gewährt dem Anbieter zum Zweck der 
Vorbereitung und Erfüllung dieses Vertrages eine übertragbare Lizenz zur Nutzung und Weitergabe 
der Modelle, Technischen Zeichnungen und Daten, welche der Kunde an den Anbieter übersendet. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt und weitere Vorbehalte 

6.1. Das Eigentum an der Ware wird bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen gegen den Kunden 
vorbehalten, auch wenn die konkrete Ware bereits bezahlt wurde. 

6.2. Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen DriƩer in die Vorbehaltsware hat uns der Kunde 
unverzüglich unter Übergabe der für eine IntervenƟon notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies 
gilt auch für BeeinträchƟgungen sonsƟger Art. Davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die DriƩen 
auf die an der Ware bestehenden Rechte hinzuweisen. Ist der Kunde Unternehmer, hat er unsere 
Kosten einer IntervenƟon zu tragen, soweit der DriƩe nicht in der Lage ist, diese zu erstaƩen. 

6.3. Der Kunde triƩ dem Anbieter für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware bereits 
jetzt bis zur Erfüllung aller Ansprüche des Anbieters gegen ihn die dem Kunden aus den genannten 
GeschäŌen entstehenden Forderungen gegen seine Kunden zur Sicherheit ab. Bei der Verarbeitung 
der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit einer anderen Sache werden wir 
unmiƩelbar Eigentum an der hergestellten Sache. Diese gilt als Vorbehaltsware. 

6.4. Übersteigt der Wert der Sicherung die Ansprüche des Anbieters gegen den Kunden um mehr als 
20 %, so hat der Anbieter auf Verlangen des Kunden nach Wahl des Anbieters ihm zustehende 
Sicherheiten in entsprechendem Umfang freizugeben. 

§ 7 Herstellung – Lieferbedingungen – Leistungsfristen – Annahmeverzug 

7.1. Die Herstellung der bestellten Teile erfolgt entweder durch den Anbieter selbst oder durch einen 
FerƟgungspartner des Anbieters. Der Anbieter ist berechƟgt, die Herstellung an einen solchen 
FerƟgungspartner auszulagern 

7.2. Die Lieferzeiten werden aufgrund der kundenspezifischen Anforderungen an die Teile im Angebot 
individuell mitgeteilt und vereinbart. Die Lieferung der Waren erfolgt auf dem Versandweg an die 
vom Käufer angegebene LieferanschriŌ, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

7.3. Sind von dem Anbieter Lieferfristen angegeben oder zur Grundlage für die AuŌragserteilung 
gemacht worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik und Fällen höherer Gewalt, und zwar für 
die Dauer der Verzögerung zuzüglich einer Anlauffrist von weiteren zwei (2) Wochen. Das Gleiche gilt, 
wenn der Kunde etwaige Mitwirkungspflichten nicht erfüllt. Der Anbieter versendet die Bestellung 



nach der Qualitätsprüfung aus eigenem Lager, sobald die gesamte Bestellung dort vorräƟg ist. Hat der 
Anbieter ein dauerhaŌes Lieferhindernis, insbesondere höhere Gewalt oder Nichtbelieferung durch 
eigenen Lieferanten, obwohl rechtzeiƟg ein entsprechendes DeckungsgeschäŌ getäƟgt wurde, nicht 
zu vertreten, so hat der Anbieter das Recht, insoweit von einem Vertrag mit dem Kunden 
zurückzutreten. Der Kunde wird darüber unverzüglich informiert und empfangene Leistungen, 
insbesondere Zahlungen, zurückerstaƩet. 

7.4. Ist der Kunde Unternehmer, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und/oder der zufälligen 
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, bei Versendung mit der Übergabe der Ware an den 
ausgewählten Versandt-Dienstleister hierfür auf den Kunden über. 

§ 8 Produktbeschaffenheit – Gewährleistung – Verjährung 

8.1. Ist der Kunde Unternehmer, behält sich der Anbieter bei Vorliegen eines Mangels die Wahl der 
Art der Nacherfüllung vor. Rechte im Falle des Scheiterns der Nacherfüllung sind hiervon unberührt. 

8.2. Ist der Kunde Unternehmer, wird die Gewährleistungsfrist für alle Waren auf ein Jahr beschränkt. 
Ausgenommen sind Mängelansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit und 
Schadensersatzansprüche aufgrund grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachter Schäden. Insoweit 
gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. Die Verjährungsfrist im Falle eines Lieferregresses nach 
den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt. 

8.3. Ist das GeschäŌ ein beidseiƟges HandelsgeschäŌ, so wird die HaŌung für Mängel ausgeschlossen 
soweit der Kunde nicht seiner Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB nachkommt. 

8.4. GaranƟen im Rechtssinne erhält der Kunde durch den Anbieter nicht. Alle vom Anbieter und 
dessen Personal sowie beauŌragten DriƩen geäußerten Empfehlungen bzw. Design-ModifikaƟonen, 
Design-Analysen, SimulaƟonen, AuŌragsentwicklungen, generelle Empfehlungen oder sonst 
gearteten technischen Hinweise stellen lediglich eine unverbindliche Hilfe für den Kunden dar. 
Hiermit werden keinerlei verbindliche Aussagen zur FerƟgbarkeit oder Erfüllung des Zweckes der 
Ware getroffen oder begründet. 

§ 9 Widerrufsrecht für Unternehmer – Stornierungen 

9.1. Ein Widerrufsrecht steht Kunden, welche Unternehmer sind, nicht zu. Unternehmer sind 
natürliche oder jurisƟsche Personen oder rechtsfähige PersonengesellschaŌen, die bei Abschluss 
eines RechtsgeschäŌs in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen TäƟgkeit 
handeln. 

§ 10 GeisƟges Eigentum an Texten, IllustraƟonen und Dateien 

10.1. Alle Rechte in Bezug auf das geisƟge Eigentum an Texten, IllustraƟonen und Dateien, welche 
vom Anbieter dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, verbleiben beim Anbieter. Dem Kunden ist 
es, ohne schriŌliches Einverständnis des Anbieters, nicht gestaƩet irgendwelche Text, IllustraƟonen 
und Dateien, welche ihm vom Anbieter überlassen wurden, zu vervielfälƟgen, modifizieren, DriƩen 
zugänglich zu machen oder anderweiƟg zu nutzen. 

10.2. Alle Rechte in Bezug auf das geisƟge Eigentum an Texten, IllustraƟonen, Dateien und Modelle, 
welche vom Kunden dem Anbieter zur Verfügung gestellt werden, verbleiben beim Kunden. Der 
Anbieter erhält eine zum Zwecke der AuŌragsausführung beschränkte übertragbare Lizenz zur 
VervielfälƟgung, Änderung und Nutzung dieser Texte, IllustraƟonen, Dateien und Modelle. 

§ 11 Verschwiegenheitsverpflichtung 



11.1. Beide Parteien verpflichten sich zur Verschwiegenheit hinsichtlich der Details dieses Vertrages 
sowie hinsichtlich sämtlicher InformaƟonen, die sie über den jeweiligen anderen Vertragspartner im 
Rahmen dieser Vertragsbeziehung erhalten oder die ihnen zu Kenntnis gelangen, es sei denn diese 
InformaƟonen sind bereits öffentlich zugänglich oder als der Öffentlichkeit bekannt anzusehen. Der 
Anbieter ist berechƟgt, solche InformaƟonen an DriƩe weiterzugeben, soweit dies zur Durchführung 
dieses Vertrages notwendig ist. 

11.2. Der Kunde verpflichtet sich insbesondere über Preise und ihm seitens des Anbieters 
gegebenenfalls eingeräumte RabaƩe, Nachlässe, SonderkondiƟonen und Zahlungsbedingungen 
SƟllschweigen zu bewahren. 

§ 12 HaŌungsausschluss 

12.1. Die HaŌung des Anbieters für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit und dem Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB) oder der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten), welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise 
erfüllt werden müssen. Insoweit haŌet der Anbieter für jeden Grad des Verschuldens. Im Übrigen 
besteht keine HaŌung. 

12.2. Bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten ist die HaŌung der Höhe nach auf den 
vorsehbaren und vertragstypischen Schaden beschränkt. 

12.3. In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist die GesamthaŌung des Anbieters auf den Betrag beschränkt, 
den der Kunde für die anspruchsgegenständliche Leistung bezahlt hat. 

12.4. Die vorstehenden HaŌungsbeschränkungen gelten ebenfalls für leicht fahrlässige 
Pflichtverletzungen von Erfüllungsgehilfen. Soweit die SchadensersatzhaŌung gegenüber dem 
Anbieter ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche 
SchadensersatzhaŌung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
des Anbieters. 

§ 13 Schlichtungsklausel 

13.1. Vereinbarung: Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten bzw. 
StreiƟgkeiten ein Schlichtungsverfahren mit dem Ziel durchzuführen, eine interessengerechte und 
faire Vereinbarung im Wege einer MediaƟon mit Unterstützung eines neutralen Schlichters unter 
BerücksichƟgung der wirtschaŌlichen, rechtlichen, persönlichen und sozialen Gegebenheiten zu 
erarbeiten. Alle StreiƟgkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesen Allgemeinen 
GeschäŌsbedingungen oder über deren GülƟgkeit ergeben, werden nach der Schlichtungsordnung 
der Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main geschlichtet. 

13.2. BesƟmmung des Schlichters: Die Parteien besƟmmen den Schlichter gemeinschaŌlich. Kommt 
keine Einigung über die Person des Schlichters zustande, wird dieser von der Schlichtungsstelle 
benannt. Die Benennung bindet die Parteien. 

13.3. Kosten der Schlichtung: Die Kosten der Schlichtung tragen die Parteien je zur HälŌe (bzw. 
anteilig), soweit sie keine andere Vereinbarung treffen. 

13.4. Öffnung des ordentlichen Rechtswegs bei Scheitern: Sollte es in dem Schlichtungsverfahren 
nicht zu einer tragfähigen Lösung kommen, so steht es beiden Parteien frei, ein zuständiges Gericht 
anzurufen. 



13.5. Ausnahmen: Die Parteien sind allerdings nicht gehindert, ein gerichtliches Eilverfahren, 
insbesondere ein zentrales gerichtliches Mahnverfahren, Arrest- oder einstweiliges 
Verfügungsverfahren durchzuführen. 

§ 14 Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

14.1. Die gesetzlichen Regelungen über die Gerichtsstände bleiben unberührt, soweit sich nicht aus 
der Sonderregelung des Absatzes 2 etwas anderes ergibt. 

14.2. Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU-
Mitgliedsstaat, ist ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche StreiƟgkeiten aus diesem Vertrag 
unser GeschäŌssitz Bezirk Aachen. 

14.3. Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der 
VorschriŌen des UN-Kaufrechts (CISG) und der Kollisionsregeln des EGBGB. 

§ 15 Ethik-Klausel 

15.1. Unsere Produkte dürfen keine naƟonalen oder internaƟonalen Gesetze verletzen. Hierzu zählen 
auch Gesetze über den Handel mit gefährdeten Arten. 

15.2. Unsere Produkte dürfen nicht unsicher sein. 

15.3. Unsere Produkte dürfen keine Rechte an geisƟgem Eigentum verletzen und nicht gegen Gesetze 
oder Richtlinien gegen Produktpiraterie verstoßen. 

15.4. Wir erwarten auch von unseren Kunden rechtskonformes Verhalten. 

§ 16 Datenschutz 

16.1. Nähere InformaƟonen zu den dabei erhobenen personenbezogenen Daten und zu deren 
Nutzung finden sich in unserer Datenschutzerklärung. 

16.2. Dem Kunden ist bekannt, dass auf seine Person bezogene Daten, die im Rahmen des 
Vertragsverhältnisses erforderlich sind, entsprechend unserer Datenschutzerklärung gespeichert 
werden; dasselbe gilt für Angebotsdaten. 

§ 17 Salvatorische Klausel 

17.1. Sollten einzelne BesƟmmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nichƟg 
sein oder infolge Änderung der Gesetzeslage oder durch höchstrichterliche Rechtsprechung oder auf 
andere Weise ganz oder teilweise unwirksam oder nichƟg werden oder weist dieser Vertrag Lücken 
auf, so sind sich die Parteien darüber einig, dass die übrigen BesƟmmungen dieses Vertrages davon 
unberührt und gülƟg bleiben. 

17.2. Für diesen Fall verpflichten sich die Vertragsparteien, unter BerücksichƟgung des Grundsatzes 
von Treu und Glauben an Stelle der unwirksamen BesƟmmung eine wirksame BesƟmmung zu 
vereinbaren, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen BesƟmmung möglichst nahe kommt und 
von der anzunehmen ist, dass die Parteien sie im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vereinbart häƩen, 
wenn sie die Unwirksamkeit oder NichƟgkeit gekannt oder vorhergesehen häƩen. Entsprechendes 
gilt, falls dieser Vertrag eine Lücke enthalten sollte. 

Ende der Allgemeinen GeschäŌsbedingungen 

 


